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1. Kolonial-Wesen.
Auf Grund des 8. 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete —
R.-G.-Bl. 1888 S. 75 —, des 8. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 und der Kaiserlichen Verordnung
vom 21. April 1886 ist dem stellvertretenden Gouverneur von Puttkamer in Kamerun und im Falle
seiner Abwesenheit oder sonstigen Behinderung dem Regierungs-Assessor Leist für den Amtsbezirk
Kamerun, sowie dem stellvertretenden Kommissar Dr. Krabbes in Togo für den dortigen Amtsbezirk
die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen bezüglich aller Per-
sonen, welche nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle der-
selben zu beurkunden.

2. Konsulat-Wesen.

Der Kaiserliche Vize-Konsul C. E. Gerner in Moß (Norwegen) ist gestorben.

Dem Kaiserlichen Konsul zu Pretoria, von Herff, ist auf Grund des §. 1 des Gesetzes vom 4. Mai
1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für seinen die Südafrikanische Re-
publik umfassenden Amtsbezirk die Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von
Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle derselben zu beurkunden.
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